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14. Verordnung: Durchführung des Wiener Garagengesetz.es. 
1&. Verordnung: Kehrtarif 1961, Abänderung. 

14. 
Verordnung der Wiener Landesregierung 
vom 3. Juli 1962 zur Durchführung des 

Wiener Garagengesetzes. 

Auf Grund des § 36 Abs. 3, 5 und 6 und des 
§ 42 des Landesgesetzes vom 27. September 1957 
über Anlagen zum Einstellen von Kraftfahr
zeugen und über Tankanlagen in Wien (Wiener 
Gar.agengesetz), LGBL f. Wien Nr. 22~ wird ver
ordnet: 

§ 1 

Stellplätze für Wohngebäude, Büro- oder Ge
schäftshäuser und Industriebauten 

(1) Die Anzahl der Stellplätze, die anläßlid1 
eines Neubaues zu errichten sind, beträgt: 

a) für Wohngebäude 
je volle 300 m' Geschoßfliiche 1 Stellplatz, 
für jeden Bauplatz aber min-
destens ................... 1 Stellplatz; 

b) für Büro- oder Geschäftshäuser 
je volle 400 m' Geschoßf!äche 1 Stellplatz, 
für jeden Bauplatz aber min-
destens .......... , .... , . . . 1 Stellplatz; 

c) für Industriebauten 
ie volle 400 m2 Geschoßfläclie 1 Stellplatz, 
für jeden Bauplatz aber min-
destens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 Stellplatz. 

(2) Dieselben Richtsätze gelten für die Schaf
fung von Räumen für Wohn-~ Industrie-, Büro
oder Geschäftszwecke itn Zuge eines Zubaues, 
eines Umbaues, einer baulidten Knderung oder 
einer Widmungsänderung. 

§ 2 

Stellplätze für Kleingartenanlagen 

Die Anzahl der Stellplätze, die anläßlich der 
Schaffung von Kleingartenanlagen zu errii:hten 
sind, beträgt 

je 5 Kleingartenflächen (Lose) ... 1 Stellplatz. 

§ 3 

Stellplätze für Baulidikeiten, Räume oder An
lagen zur Aufnahme von Benützern oder 

Besuchern 

(1) Die Anzahl der Stellplätze, die anläßlich 
eines l'\cubaues zu erridtten sind, beträgt 

!. für Hotelbauten und ähnliche Beherber
gungsbetriebe 
a) für Hotels und Pensionen 

der Kategorien A1 und A 
je 2 Mieteinheiten (Ap-
partements oder Zimmer) 1 Stellplatz; 

b) für Hotels und Pensionen 
der Kategorie B 
je 3 Mieteinheiten (Ap-
partements oder Zimmer) 1 Stellpktz; 

c) für Hotels und Pensionen 
der Kategorien C und D, 
für Gasrhöfe und ähnliche 
Beherbergungsbetriebe 
je 5 Mieteinheiten (Ap-
partements oder Zimmer) 1 Stellpl:itz; 

2. für Gaststätten, Kaffeehäuser 
und ähnliche Betriebe 
je 20 Besucherplätze . . . . . . . . 1 Stellplatz; 

3. für Espressostuben, Milchbars, 
Eissalons, Imbißstuhen und 
ähnliche Betriebe ' 
je 20 Besucherplätze . . . . . . . . 1 Stellplatz; 

4. für Theater, Kinos und Räume 
zur ständigen Abhaltung von 
Veranstaltungen 
je 15 Sitze .......... , ..... 1 Stellplatz; 

5. für Versammlungsräume und 
Räume zur fallweisen Abhal-
tung von Veranstaltungen 
je JO Besucherplätze ....... . 

6. für Ämter, beurteilt nach dem 
Fassungsraum 
für 6 Benützer ...... , .... . 
außerdem für 6 Besucher 

7. für Industriebauten, beurteilt 
nach dem Fassungsraum 

1 Stellplatz; 

1 Stellplatz; 
1 Stellplatz; 

für 6 Benützer ............ 1 Stellplatz; 
außerdem für 6 Besucher ... , 1 Stellplatz; 

8. tür Büro- und Geschäftshäuser, 
beurteilt nach dem Fassungs-
raum 
für 10 Benützer ... , , . . . . . . . 1 Stellplatz; 
außerdem für 10 Besucher ... 1 Stellplatz; 

9. für Sportanhagen, Bäder und 
ännliche Anlagen 
je 20 behördlich zugelassene 
Besucherplätze ...... , ...... 1 Stellplatz; 
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